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1. Weshalb übernimmt man eine Schuld?

2. Dobler sagt zu Schmid: „Ich, Dobler, übernehme als 
Geburtstagsgeschenk Deine Schuld gegenüber Gross.“ Um 
welche Form der Schuldübernahme handelt es sich? Gibt es 
ein Formerfordernis?

Dobler

Schmid Gross

Art. 32 OR
1 Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen 
einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt 
und verpflichtet.
2 Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen 
gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, 
wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen
musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse.
3 Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder 
einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen. 

3. Dobler sagt zu Gross: „Ich, Dobler, übernehme das 
Schenkungsversprechen Schmids gegenüber Dir, Gross.“ 
Gross ist einverstanden. Um welche Form der 
Schuldübernahme handelt es sich? Gibt es ein 
Formerfordernis?

Dobler

Schmid Gross



22.05.2021

2

4. Schmid hat eine Uhr für Dobler bei Gross dank seinen 
Beziehungen viel billiger kaufen können. Schmid übergibt 
Dobler die Uhr mitsamt dem Einzahlungsschein, den er von 
Gross erhalten hat, damit sie „das Geld nicht unnötig 
umherschieben müssen“. Dobler ist einverstanden. Um welche 
Form der Schuldübernahme handelt es sich?

Dobler

Schmid Gross

5. Dobler sagt zu Gross: „Ich, Dobler, übernehme die Schuld 
Schmids gegenüber Dir, Gross.“ Gross ist einverstanden. Die 
Schuld ist durch eine von Schmid an Gross verpfändete Uhr 
und durch eine Bürgschaft Bergers gesichert. Bleiben die 
Sicherheiten zugunsten von Gross bestehen?

Dobler Berger (Bürge)

Schmid Gross (Gläubiger)

(Schuldner/Pfandgeber)

6. In einem Vergleichsvertrag regeln Halter und Dobler, dass 
Dobler die Anwaltskosten Halters übernehme und dass der 
Anwalt Alder sein Honorar direkt bei Dobler einfordern könne. 
Um welche Art der Schuldübernahme handelt es sich? Kann 
Dobler gegen die Klage Alders vorbringen, dass Halter 
seinerseits den Verpflichtungen aus dem Vergleichsvertrag 
nicht nachgekommen sei?

Halter Dobler

Vergleichsvertrag und int. Schuldübernahme durch Dobler

Anwaltsvertrag 

(Auftrag) Direktes

Forderungsrecht

Anwalt Alder
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7. Dobler sagt zu Gross: „Ich werde für die Schuld Schmids 
geradestehen, weil er mein Freund ist.“ Welche Form müssen 
die Parteien beachten?

Dobler Gross (Gläubiger)

Schmid (Schuldner)

CHK-Kut, OR 11 N 23: „(i) Das Ersatzgeschäft 
muss inhaltlich im formungültigen Geschäft 
enthalten sein, (ii) es darf nicht weiter reichen als 
das von den Parteien beabsichtigte Geschäft und 
keiner der Parteien strengere Verpflichtungen 
auferlegen und muss (iii) einen ähnlichen Zweck 
und Erfolg anstreben wie das nichtige Geschäft. 
(iv) Die Konversion findet ihre Grenze am Zweck 
der Formvorschrift, welche die Ungültigkeit des 
vereinbarten Rechtsgeschäfts begründet, dh sie 
ist ausgeschlossen, wenn sie auf eine Umgehung 
dieser Vorschrift hinauslaufen oder zumindest 
deren Sinn und Zweck widersprechen würde 
(…).“

BGer, 4A_420/2007, E. 2.2.3: „Im Gegensatz zur Bürgschaft darf die 
Sicherung nicht das wesentliche Element im Rechtsgrund der Schuld 
aus Mitübernahme darstellen (…). Die akzessorische Bürgschaft 
unterscheidet sich von der kumulativen Schuldübernahme als 
selbständiger Verpflichtung indiziell darin, dass der sich 
Verpflichtende bei der Schuldübernahme, nicht aber bei der 
Bürgschaft regelmässig ein erkennbares eigenes Interesse am 
Geschäft hat, das zwischen dem Hauptschuldner und dem Gläubiger 
geschlossen wurde. Darin, dass bei der Bürgschaft ein solches 
Eigeninteresse fehlt und es sich um ein uneigennütziges Geschäft 
handelt, das typischerweise zur Sicherstellung einer Verpflichtung 
von Familienangehörigen oder engen Freunden eingegangen wird, 
liegt denn auch der Grund, dass sie besonderen Formvorschriften 
unterstellt wurde. Für die Qualifikation als Schuldmitübernahme
genügt es nicht, wenn der Übernehmer nur irgend einen 
undefinierten Vorteil daraus zieht, dass er zugunsten des 
Hauptschuldners beitritt. Er muss sich erkennbar aufgrund des 
gleichen Rechtsgrundes für den gleichen Vertrag wie der 
Hauptschuldner verpflichten wollen (…).“

BGE 125 III 305 ff., 309: „La jurisprudence voit un indice en 
faveur du porte-fort lorsque l'obligation du garant est définie de 
manière indépendante et que la garantie est donnée à un 
moment où l'on sait que le débiteur principal ne pourra 
probablement pas s'exécuter (…). Elle voit plutôt un indice en 
faveur du cautionnement lorsque l'obligation du garant 
correspond exactement à celle du débiteur principal et qu'elle 
est définie entièrement par référence à celle-ci (…). L'existence 
d'un intérêt personnel du garant, distinct de celui du débiteur 
princi-pal, est plutôt un indice en faveur du porte-fort, mais il ne 
revêt pas de caractère déterminant (…). La renonciation à 
invoquer les exceptions du débiteur principal ou à exercer un 
recours contre lui n'ont pas non plus un caractère décisif (…).“

8. Wenn Dobler Gross ein Angebot zur Übernahme von 
Schmids Schuld macht und später Vetter ebenfalls dem Gross
ein Angebot unterbreitet, ist Dobler dann noch an sein Angebot 
gebunden? Was ist, wenn Dobler, um von seinem Antrag 
loszukommen, nach Unterbreitung des Angebots den 
zahlungsunfähigen Vetter überredet, ebenfalls einen Antrag zur 
Übernahme der Schuld an Gross zu unterbreiten?

Dobler Gross

Vetter

Schmid
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Kurt in St. Gallen bestellt bei Viktor in Genf eine Tonne 
Haakjöringskod für Fr. 100‘000, lieferbar Ende März als 
Schickschuld. Viktor verpackt den Fisch korrekt in 
Schachteln und übergibt diesen rechtzeitig dem 
Lastwagenunternehmer Lauber. Auf dem Weg zu Kurt 
verursacht der alkoholisierte Lauber einen Selbstunfall, der 
die ganze Ladung zerstört. Wie ist die Rechtslage?

Viktor Kurt

Lauber

Relevante Fragen

• Wo ist der Erfüllungsort?
• Wo geht die Gefahr über?
• Wer erleidet einen Schaden?
• Wer ist Eigentümer des Haakjöringskod?

Huguenin, N 1600 zur Drittschadensliquidation: „Gestützt 
auf die Drittschadensliquidation darf ein Vertragsgläubiger, 
welcher selbst keinen Schaden erlitten hat, den (durch den 
Vertragspartner pflichtwidrig verursachten) Schaden eines 
Dritten geltend machen. Zur Anwendung kommt die 
Drittschadensliquidation insbesondere dann, wenn eine 
zufällige «Schadensverlagerung» vom Vertragsgläubiger auf 
einen Dritten stattfindet, das heisst, wenn der entstandene 
Drittschaden ebenso gut beim Vertragsgläubiger selbst hätte 
eintreten können. Der Vertragsgläubiger kann «seinen» 
(vertraglichen) Anspruch gegen den schädigenden 
Vertragspartner alsdann an den Dritten abtreten, sodass 
dieser im Ergebnis seinen Schaden selber einklagen kann.“

Viktor Kurt

Lauber

„Wir ziehen den 
Schaden zum Anspruch“
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Huguenin, N 1602 zum Vertrag mit Schutzwirkung 
zugunsten eines Dritten: „Demgegenüber hat der Dritte beim 
Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten eines Dritten einen 
eigenen, wenn auch lediglich quasivertraglichen Anspruch. 
Der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten eines Dritten und 
die Drittschadensliquidation beruhen somit auf dem gleichen 
Prinzip. Der Unterschied besteht in der Hauptsache darin, ob 
dem Nichtvertragspartner ein (quasi-)vertraglicher Anspruch 
eingeräumt wird (Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter) 
oder ob dem Vertragspartner die Geltendmachung eines nicht 
bei ihm eingetretenen Schadens erlaubt wird 
(Drittschadensliquidation).“

Viktor Kurt

Lauber

„Wir ziehen den 
Anspruch zum Schaden“

Tanner entstand am 15. Mai 2011 wegen einer stark verzögerten 
Reparatur seines Wagens durch Weber ein Mehraufwand von Fr. 
500, weil er ein Fahrzeug mieten musste. Weber versäumte wegen 
einer schlampigen Terminplanung den exakten Rückgabetermin 
trotz mehrfachen, vorgängigen Hinweisen Tanners auf dessen 
Wichtigkeit. Aufgrund der guten Beziehungen liess Tanner die 
Sache auf sich beruhen und erwähnte die Mehraufwendungen 
gegenüber Weber nicht einmal. Am 10. Mai 2021 brachte Tanner 
seinen Wagen erneut in die Reparatur, die Weber am 13. Mai 2021 
beendete. Gleichentags rief er Tanner an und teilte ihm mit, er 
könne den Wagen abholen. Tanner konnte den Wagen jedoch erst 
am 15. Mai 2021 abholen und sah sich mit einer Rechnung (zahlbar 
innert 30 Tagen) konfrontiert, auf der Weber zum Werklohn „Fr. 50 
Parkkosten Fahrzeug 1 Tag“ hinzuzählte. Tanner schäumte wegen 
dieser kleinlichen Rechnung vor Wut, denn es war eine teure 
Reparatur in der Höhe von Fr. 4‘000. Er erklärte am 23. Mai 2021 
die Verrechnung mit seinem Anspruch wegen verzögerter Rückgabe 
des Fahrzeugs im Jahre 2011. Kann Tanner dies tun? Hat Weber 
überhaupt einen Anspruch auf Fr. 50?

Fälligkeit/Mahnung (OR 102) Schuldnerverzug

Erfüllung + Verspätungsschaden, Zufalls-
haftung (OR 103), Zinsen (OR 104)

OR 107 (zweiseitige Verträge):
Nachfristansetzung, dann Wahlrecht

Erfüllung + Verspätungsschaden
Verzicht auf Erfüllung

Ersatz des Nichterfüllungsschadens Rücktritt
(pos. Interesse) (neg. Interesse)

Austausch- oder Differenztheorie

Verrechnender (Kompensant)

Verrechnungs-
forderung

Hauptforderung

Verrechnungserklärung
gem. OR 124 I

Verrechnungsgegner (Kompensat)

Was benötigt man für eine Verrechnung?

Positiv:

• Existenz zweier Forderungen
• Gegenseitigkeit
• Gleichartigkeit
• Fälligkeit der Verrechnungsforderung (nicht der 

Hauptforderung – die muss nur erfüllbar sein)
• Klagbarkeit der Verrechnungsforderung; die 

Hauptforderung braucht nicht klagbar zu sein
• Verrechnungserklärung (s. vorgängige Folie)

Negativ:

Kein Ausschluss durch Vertrag oder Gesetz


